
ntwicklung

Ansätze zu einer gemeinsamen (west-) europ ä-
ischen Sicherheit- und Verteidigungspolitik datie-
ren aus der Zeit de s B eginns des Integrationspro-
ze sses in den frühen 1 9 5 0 er Jahren . Sie gerieten al-
lerdings b ald in den Schatten und den Sog der Nato .
Erst nach der Epo chenwende wurde eine Gemein-
same A ußen- und Sicherheitspolitik (GASP) als
zweite der sog . drei S äulen des EU-Systems einge-
führt (neb en den Europä ischen Gemeinschaften
als erster S äule und der Zusam menarbeit in den
BereichenJustiz und Inneres als dritter) .

Anfänge. Nach dem Vertrag vo n Maastrich t
( 1 9 9 2/9 3 ) sollte die GASP auch alle Fragen der Si-
cherheit der EU umfassen und auf längere Sicht zur
gemeinsamen Verteidigungspolitik und Verteidi-
gung führen (Art. 1 7 ( 1 ) EUV9 2 ; vgl . Art. 2 4 EUV) .
B ereits hier wird Außenpolitik gleichsam in einem
Abwasch mit Sicherheitspolitik abgehandelt und
insoweit stark militärisch akzentuiert. Durch Üb er-
nahme der sog. Petersb erg-Aufgab en der Westeu-
ropä ischen Un io n in den Vertrag vo n A msterdam
( 1 9 97/9 9) wurde dieses Ziel differenziert und prä-
zisiert : E s sollte um »h uman itäre A ufga ben und
Rettungseinsä tze, friedenserhaltende A ufga ben
so wie Kampfeinsä tze zur Krisenbewältigung ein-
schließlich friedensschaffender Maßnah men« ge-
hen (Art. 1 7 (2 ) EUV9 2 ; vgl . Art. 4 3 ( 1 ) EUV) .

Zwar existierten (und existieren) innerhalb
der EU erhebliche Differenzen b ezüglich der zu-
künftigen sicherheitspolitischen Rolle der Union;
dem grundsätzlichen Konsens der Staats- und Re-
gierungschefs üb er die Stärkung der militärischen
Macht Europ as aber war das kaum abträglich . D er
franzö sisch-britische Gipfel in St. Malo (D ez . 1 9 9 8)
machte den Weg frei für einen kaum no ch verdeck-
ten Militarisierungskurs . In der Ab schlusserklä-
rung dieses Treffens wurde verkündet, die Union
müsse in der Lage sein, » ihre Rolle in der in terna-
tio nalen A rena voll und ganz wahrzunehmen«;
dazu b enötige sie »eine a u to no me Handlungska-

pazitä t, un terstü tzt vo n gla ubwürdigen Streitkräf-
ten m it den Mitteln und der Bereitschaft sie zu n u t-
zen«, um internationalen Krisen zu begegnen (zit.
nach Wehr, 2 0 04 , S . 84) .

Hauptschritte. Mit der Ratstagung von Köln (Juni
1 9 9 9) wurde die se Entwicklung durch den B e-
schluss, entsprechende ständige Strukturen zu
schaffen, um entscheidende Schritte weitergetrie-
b en : u . a. Einrichtung eine s Politischen und Sicher-
heitspolitischen Ko m itees, eines Militära ussch us-
ses und eines Militärsta bs sowie Ernennung de s
früheren Nato-Generalsekretärs Javier Solana zum
Hohen Vertreterfür die Gemeinsame A ußen- und
Sicherheitspolitik . Zugleich wurde au sdrücklich
fe stgehalten, dass damit das Nato-Bündnis nicht b e-
einträchtigt werden solle ; die Nato solle im Gegen-
teil ihre Mittel und Fähigkeiten der Union für deren
Aktionen zur Verfügung stellen .

B ereits ein halb es Jahr sp äter, auf der Ratsta-
gung von Helsinki (D ez . 1 9 9 9) , wurden die politi-
schen Vorgab en von Köln in konkrete Ziele umge-
setzt − darunter insbe sondere die Verpflichtung
der Mitgliedstaaten, bis 2 0 0 3 eine rasch verlegb are
und mindestens ein Jahr durchhaltefähige Sch nelle
Eingreiftruppe in der Stärke von 1 5 Brigaden (rund
60 . 0 0 0 bzw. , im Hinblick auf die notwendige Rota-
tion, 1 8 0 . 0 0 0 Mann/Frau) für einen Aktionsradius
von zunächst 4 . 0 0 0 Kilometer aufzub auen . Eine
Regelung der Zu sammenarb eit mit der Nato kam
nach langen Verhandlungen auf der Kopenhage-
ner Ratstagung im D ezemb er 2 0 02 zustande .

D er 2 0 04 vom Europ äischen Rat in Rom unter-
zeichnete Verfassungsvertrag sah eine Veranke-
rung dieses Militarisierungskurses auf unab sehb a-
re Zeit vor. Nach dem Scheitern die se s Vertrags am
Nein der Franzo sen und Niederländer gingen alle
we sentlichen Komponenten der E SVP in den von
den Staats- und Regierungschefs im Juni 2 0 07 b e-
schlo ssenen und im D ezemb er 2 0 0 9 in Kraft getre-
tenen Vertrag vo n L issabo n (Reform vertrag) als
Kern einer Gemeinsamen Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik (GSVP) ein (s . u .) .

Von der »Reformkrise« im Zu sammenhang der
Verfassungsdiskussion waren im Übrigen GASP
und E SVP kaum betroffen . Insb e sondere wurde die
Fortentwicklung der militärischen Komponenten
zügig vorangetrieb en . Wesentliche Schritte waren
die Gründung des EU-Instituts für Sicherheitsstu-
dien (EU-IS S) auf B eschlu ss des EU-Ministerrats
(2 0 0 1 )

1 )

, die Vorlage einer Europä ischen Sicher-
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Albert Fuchs

Zur Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP) der EU

Eine friedenspolitische Problemanzeige

1 ) D as EU-IS S b e schreibt sich auf seiner Web site als » a Paris-b ased
agency of the European Union, operating under the EU' s second
pillar, the Common Foreign and Security Policy (CFSP) . « Ziele der
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heitsstra tegie durch Javier Solana (Europ äischer
Rat, 2 0 0 3 ) und der Ratsbe schluss Headline Goal
201 0 (2 0 04) zum Aufb au umfassender militäri-
scher Fähigkeiten, darunter insb esondere hochfle-
xible , innerhalb von 5 bis 3 0 Tagen (explizit auch
ohne UN-Mandat) einsetzb are Gefech tsverbände
(ba ttlegro ups) á 1 . 5 0 0 Soldaten . Erst 2 0 07 folgte
der Ministerrat mit einem Civilia n Headline Goal
201 0.

Seit 2 0 0 3 wurden unter der EU-Flagge rund
zwei Dutzend »Krisenmanagement«-Missionen
durchgeführt, schwerpunktmäßig in den B erei-
chen Polizeireform, Aufb au von rechtsstaatlichen
Strukturen, Grenzb eob achtung und Überwa-
chung von Waffenstillstandsabkommen .

2)

Zwischenbilanz. Insge samt verliefen GASP
und E SVP bzw. GSVP auf der Linie einer zuneh-
mend militarisierten Machtpolitik. D amit er-
scheint das »Friedensproj ekt EU« halbiert: Kriege
innerhalb Europ as werden (weitgehend ! ) ausge-
schlo ssen, ab er die Union und ihre Mitgliedsländer
können nach außen Krieg führen und sich an Krieg
beteiligen . Wie sich j edo ch die außen- und militär-
politischen Ambitionen der EU weiterentwickeln
werden, erscheint zurzeit vergleichsweise offen .
M aßgeblich sind der (vorerst im Wesentliche de-
klamatorische) Politikwechsel der US-Regierung
unter Ob ama und die künftige Gesamtstrategie der
Nato , die Neub e setzung von zwei Schlüsselinstitu-
tionen der EU nach der Europ awahl von 2 0 09 (Par-
lament und Kommission) und die Implementie-
rung der institutionellen Reformen des Lissab on-
Vertrags (Rats-Präsidentschaft und »Außenministe-
rIn« mit Europä ischem A uswärtigem Dienst) .

Konzeptuelle Grundlage

Als konzeptuelle Grundlage der GSVP sind in An-
lehnung an eine Analyse von Wulf (2 0 09) drei Ide-
en bzw. Ideenkomplexe auszumachen .

Sicherheitsgemeinschaft und »Friedens-

macht« . Seit B eginn des europ äischen Integrati-
onsproze sse s werden in den relevanten Erklärun-
gen und D okumenten das B emühen um Frieden
und Au sgleich, die B eilegung von Konflikten mit
friedlichen Mitteln und der nicht-b edrohliche Cha-
rakter der Gemeinschaft hervorgehob en . Auch der
Reformvertrag be stimmt die Union als »Ra um der
Freiheit, der Sicherheit und des Rech ts oh ne Bin-
nengrenzen« und erklärt zum »Ziel der Union. . . ,
den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ih-
rer Völkerzufördern« (Art. 3 (2 u . 1 ) EUV) . D arüb er
hinaus wird in Aussicht gestellt : »Die Un io n en twi-

ckelt beso ndere Bezieh ungen zu den Ländern in
ihrer Nach barschaft, um einen Ra um des Wohl-
stands und der guten Nach barschaft zu schaffen,
der a uf den Werten der Un io n a ufba ut und sich
durch enge, friedliche Bezieh ungen a uf der
Grundlage der Zusam menarbeit a uszeich net. «
(Art. 8 ( 1 ) EUV) . Und schließlich : »In ihren Bezie-
h ungen zur übrigen Welt. . . leistet (sie) einen Bei-
trag zu Frieden, Sicherheit, glo baler nachhaltiger
En twicklung, Solidaritä t und gegenseitiger Ach-
tung un ter den Völkern. . . so wie zur strikten Ein-
haltung und Weiteren twicklung des Völkerrech ts,
insbeso ndere zur Wahrung der Grundsätze der
Charta der Verein ten. « (Art. 3 (3 ) EUV) .

In der zweiten und dritten dieser B estimmun-
gen schwingen unverkennb ar »friedens-missiona-
rische« Ambitionen mit. Sie erhalten unweigerlich
einen ambivalenten Charakter, wenn sp äter kon-
kretisiert wird : »Die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik« als » in tegraler Besta ndteil
der Gemeinsamen A ußen- und Sicherheitspolitik. . .
sichert der Un io n eine a ufzivile und m ilitärische
Mittel gestützte Opera tio nsfäh igkeit. A uf diese
kann die Un io n bei Missio nen a ußerhalb der Un i-
o n zurFriedenssicherung, Ko nfliktverh ütung und
Stärkung der in terna tio nalen Sicherheit in Über-
einstimm ung m it den Grundsä tzen der Charta
der Verein ten Na tio nen zurückgreifen. « (Art. 4 2
( 1 ) EUV) .

»Umfassende Sicherheit« und Schutzverantwor-
tung . Um die Implikationen des Selb stverständnis-
se s der EU als Sicherheitsgemeinschaft und »Frie-
densmacht« zu erschließen, muss das zugrundelie-
gende Sicherheitskonzept mitbedacht werden . E s
ist einerseits b e stimmt durch das traditionelle Ver-
ständnis von Sicherheit als (militärischer) Schutz
des Territoriums, der politischen Verfasstheit und
der B evölkerung einer staatlichen Einheit. Ande-
rerseits geht die vor allem im Huma n Developmen t
Report der Uno entwickelte Idee einer glob alen,
nur in Form de s Schutzes aller Menschen vor Ge-
walt und j eglicher Not und Unterdrückung zu ge-
währleistenden Sicherheit ein (Human Security −
UN D evelopment Programme , 1 9 9 4 ; vgl . Study
Group on Europeís Security, 2 0 0 4) . D as resultie-
rende Konglomerat von zwei in sich recht unter-
schiedlichen bzw. p artiell konträren Sicherheits-
konzepten firmiert als »umfassende« o der »erwei-
terte Sicherheit« .

Hinzu kommt die Idee der Sch utzveran twor-
tung (Respo nsibility to Pro tect, R2 P) . Sie wurde
von einer auf Anregung des damaligen UN-Gene-
ralsekretärs Kofi Annan eingerichteten Ad-hoc-
Kommission zur Klärung der Vorau ssetzungen von
»humanitären Interventionen« entwickelt. Nach
dem B ericht dieser In terna tio nal Co m m issio n o n
In terven tio n and Sta te So vereign ty von 2 0 0 1 ob-
liegt den Staaten die primäre Verantwortung für
den Schutz aller ihrer BürgerInnen . B ei mangeln-
der Fähigkeit o der fehlendem Willen dazu ab er
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Agentur seien, »to find a common security culture for the EU, to
help develop and proj ect the CFSP, and to enrich Europeís strate-
gic deb ate . « D ie Aufgab en b e stünden auch d arin, dem Europ ä-
ischen Rat Analysen und Progno sen zu liefern (s . http ://
www. iss . europ a. eu/ab out-us) .

2 ) Gegenwärtig sind acht EU-geführte nicht-militärische Missionen
in Gang . Eine kurze B e schreibung findet sich auf der Web site de s
Europ äischen Rate s : http ://www. consilium . europ a. eu .
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geht die se Verantwortung an die Staatengemein-
schaft üb er und kann o der mu ss von der Staatenge-
meinschaft u .U. auch (zu Lasten der staatlichen
Souveränität) in Form von militärischen M aßnah-
men wahrgenommen werden . D as läuft unter b e-
stimmten B edingungen, die im Wesentlichen an
der Bellum-iustum-Lehre orientiert sind , auf eine
Legitimierung kriegerischer Akte unter B erufung
auf die Menschenrechte hinaus .

Bekämpfung des Terrorismus und »Risiko-

vorsorge« . Stärker auf der Linie eines traditionel-
len, nun ab er eurozentrischen Sicherheits- und Ver-
teidigungsverständnisses liegt auf den ersten Blick
die mit der Europ äischen Sicherheitsstrategie (Eu-
rop äischer Rat, 2 0 0 3 ) vorgelegte »B edrohungsana-
lyse« . An erster Stelle wird hier der Terrorismus als
»stra tegische Bedroh ung für Gesam teuropa« ge-
nannt. Weiter werden die Verbreitung von Massen-
vernichtungswaffen, regionale Konflikte , das
Scheitern von Staaten und organisierte Kriminali-
tät (bzw. die Privatisierung der Gewalt) als Elemen-
te aufgeführt, deren »Sum m ierung es durcha us
vorstellbar« mache , »dass Europa einer sehr erns-
ten Bedroh ung a usgesetzt sein kö nn te«; das erfor-
dere dringend » ein handlungsfäh igeres Europa«.

Mit dieser »B edrohungsanalyse« wird das tradi-
tionelle Sicherheits- und Verteidigungsverständnis
extrem erweitert: E s geht ausdrücklich nicht um
Schutz vor drohenden »größere(n) A ngriffe(n) ge-

gen Mitgliedstaa ten«, sondern um »Risikovorsor-
ge« gegenüb er sog. » neue(n) Bedroh ungen . . . dyna-
m ischer A rt«; b ei ihnen soll »die erste Verteidi-
gungslin ie oftmals im A usland liegen«. D amit er-
hält eine geografische wie die zeitliche Vorweg-
nahme eines worst case Priorität. D as Konflikte ska-
lationspotenzial die ser Präventionsfixierung wird
nicht b edacht. Was tatsächlich eine B edrohung dar-
stellt, was als Risiko angesehen werden kann und
was als Chance zu b egreifen ist, wird nicht ge sagt.
Im B esonderen werden Grenzen zwischen militäri-
schen B edrohungen und anderen Gefahren ver-
wischt. Die sich daraus ergeb ende völkerrechtli-
che Problematik bleibt unb erücksichtig . D a die
ausgemachten B edrohungen auch im Inland ent-
stehen und sich im Inland au sbreiten können und
auch eb endort »b ekämpft« werden mü ssen, zer-
fließt zudem die Grenze zwischen innerer und äu-
ßerer Sicherheit und Sicherheitsvorsorge . Und da
sie nicht rein militärischer Natur sind , ihre »B e-
kämpfung« mithin auch nicht mit rein militäri-
schen Mitteln möglich ist, sondern nur mit einer
»Ko m bina tio n vo n Instrumen ten«, das Militär an-
derseits aber sozu sagen das Patent auf die Herstel-
lung von Sicherheit hat, ist eine (militarisierte)
»Versicherheitlichung« dieser anderen B ereiche
und Instrumente in Gang ge setzt (Stichworte : ver-
netzte Sicherheit, zivilm ilitärische Zusam menar-
beit) .

22

Richtung »neues Rom« ?

Sofern die EU eine ihren »Werten« affine Weltord-
nung durchsetzen mö chte (s . o .) , mu ss sie konkrete
Vorstellungen von deren Ausgestaltung und Fina-
lität entwickeln . KritikerInnen sehen sie auf der
skizzierten konzeptuellen Grundlage im B egriff,
sich zu einem »Imperium« , zu einem »neuen Rom« ,
zu entwickeln (z . B . Wagner, 2 0 0 8) . M anche Reprä-
sentanten der europ apolitischen Führungselite
scheinen eine solche Entwicklung zu begrüßen
bzw. gezielt anzusteuern . D o ch um welche Welt-
ordnungs-Mo delle o der -Leitbilder geht es üb er-
haupt?

Weltordnungs-Modelle (Leitbilder) . Zur Dis-
ku ssion stehen vier Paradigmen (vgl . B ielfeldt,
2 0 0 8) :
1 . D as »re alistische« Mo dell geht von einer Anarchie
der Staatenwelt au s, in der j eder Staat versucht, im
Wege von Machtakkumulation und (militärischer)
»Machtproj ektion« seine Intere ssen möglichst un-
eingeschränkt durchzu setzen, und Frieden allen-
falls als labile s Machtgleichgewicht zu b egreifen
ist.
2 . Nach dem Hegemoniemo dell bringt ein Hege-
mon innerhalb der Grenzen seine s Einflu ssb e-
reichs seine Macht teils auf Ko sten, teils (als b ene-
volenter Hegemon) zum Vorteil der abhängigen
Staaten zur Geltung und setzt »Frieden« nach eige-
nem Gu sto durch .
3 . Gemäß dem imperialen Mo dell vermag eine
(welt-)b eherrschende Macht institutionelle und
konstitutionelle Regelungen de facto außer Kraft
zu setzen und die internationalen B eziehungen
nach eigenen Interessen und zum eigenen Vorteil
»friedlich« zu gestalten .
4 . D as lib eral-demokratische Modell (»idealisti-
scher« Ansatz) schließlich begreift Frieden im We-
sentlichen als ko operative Gestaltung der interna-
tionalen B eziehungen in Verbindung mit einer Kul-
tur strikt normativ (völkerrechtlich) eingehegter
Konfliktregelung (Gewaltverzicht, Gewaltmono-
polisierung) .

Manifeste Militarisierung. Welche »Weltord-
nung« die EU präferiert, ist nicht fraglo s klar.

Die angespro chenen KritikerInnen sehen o der
b efürchten die Entwicklung eine s militarisierten
Machtblo cks, eines Mix von realistischem und im-
perialem Mo dell . D as schlage sich vor allem in der
manifesten, seit Ende der 1 9 9 0er Jahre insb esonde-
re vom Rat und der Kommission betrieb enen und
mit dem Lissab on-Vertrag quasi-verfassungsmäßig
fe stge schriebenen Militarisierung der Union nie-
der. Hier seien nur die entsprechenden Stichworte
mit den Haupt-B elegstellen fe stgehalten :

− Verpflichtung zu kontinuierlicher Aufrü s-
tung (Art 4 2 (3 ) EUV) ,

− transnationale Rü stungs- bzw. Verteidigungs-
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agen tur zwecks Ko ordinierung und Kontrolle
(Art. 4 2 (3 ) u . 45 EUV sowie Protokoll 1 0) ,

− Ständige Strukturierte Zusam menarbeit ei-
nes militärpolitischen »Kerneurop a« (Art. 4 2 (6) u .
4 6 EUV; Protokoll 1 0) und »Ko alitionen der Willi-
gen« (Art. 4 2 (5 ) u . 4 4 ( 1 ) EUV) ,

− EU-eigener Militärhau shalt (A nsch ubfo nds −
Art. 4 1 (3 ) u . 4 3 (2 ) EUV) ,

− EU-Führungsstäb e und Militärgremien (Poli-
tisches und Sicherheitspolitisches Ko m itee − Art.
3 8 EUV) ,

− multinationale Eingreiftruppen und Ge-
fechtsverb ände (Art. 4 2 (3 ) EUV, Protokoll 1 0) ,

− weltweite (Kampf-) Einsätze (Art. 4 2 ( 1 ) , 4 3
( 1 ) EUV) , »zur Wahrung der Werte der Un io n und
im Dienste ihrer In teressen«, ab er auch Einsätze im
Innern (Art. 4 2 (7) EUV; s . auch Art. 2 2 2 ( 1 ) AEUV) ,

− Solidaritätsklausel nach Art eines militäri-
schen B eistandsp akts (Art. 2 4 (3 ) , 3 1 ( 1 ) u . 4 2 (7)
EUV; Art. 2 2 2 AEUV) und schließlich

− Bindung an das Interventions- und Kriegs-
bündnis Nato (Art. 4 2 (2 u . 7) EUV; Protokolle 1 0 u .
1 1 ) .

3 )

Als Promotor einer militärisch gestützten
M achpolitik der EU hat sich wiederholt das Institut

für Stra tegische Studien hervorgetan (EU-I S S ,
2 0 04 ; Vasconcelo s , 2 0 09 ; vgl . Ob eransmayer,
2 0 1 0) . In der vergangenen Legislaturperio de hat
auch die Mehrheit der EU-Abgeordneten die mili-
tärpolitischen Ambitionen der Exekutive und der
Thinktanks durchgehend mit getragen .

Zivilmacht adé? Trotz die ser manife sten Militari-
sierung ist no ch immer von einer »Zivilmacht« o der
gar »Friedensmacht« EU die Rede ; man rühmt sich
weiterhin − in Abgrenzung von den militärmacht-
politischen Traditionen anderer Weltregionen ñ,
au s historischer Erfahrung in S achen militärischer
»Machtproj ektion« vernünftig geworden zu sein .
Für radikale KritikerInnen ist das pure C amouflage

− nach dem Muster des »ethischen Imperialismus«
vom Anfang de s vergangenen Jahrhunderts (i . B .
M ax von B aden, 1 9 9 4) .

D agegen wird geltend gemacht, aufgrund ihrer
institutionellen Verfasstheit, die unterschiedliche ,
durch die O sterweiterung no chmals pluralisierte
Wertmaßstäb e der Mitgliedsländer repräsentiere ,
tauge die EU üb erhaupt nicht zur Militärmacht
(z . B . D embinski & Schoch, 2 0 0 8) . So wurde auf Ini-

tiative der Niederländer die »jeweilige na tio nale
Iden tität« im Reformvertrag verankert und insb e-
sondere wurde fe stge schrieb en : »Die na tio nale Si-
cherheitfällt weiterh in in die allein ige Veran twor-
tung der einzelnen Mitgliedstaa ten« (Art. 4 (2 )
EUV) . Auf dieser Linie liegt auch das Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum Lissabon-Vertrag (vgl .
Pflüger, 2 0 09 ; mit Vorb ehalten Kutscha, 2 0 09) .

Andere setzen zuminde st in gleichem M aße auf
eine geteilte und handlungsleitende Wertordnung
wie auf institutionelle Diversität. Immerhin sei das
Zivilmachtkonzept bereits 1 973 auf dem Gipfel von
Kopenhagen von den Staats- und Regierungschefs
der damals neun Mitgliedstaaten der E G zum nor-
mativen Leitbild des Einigungsprozesse s erhob en
worden (Europ äische Gemeinschaften, 1 973 ) . Und
in der KSZE-Charta vo n Parisfür ein neues Europa
von 1 9 9 0 hab e man durchaus die Chance zu nach-
haltiger Rü stungskonversion und zur weltweiten
Organisierung von »gemeinsamer Sicherheit« gese-
hen und im Ansatz auch aufgegriffen . Zudem seien
die bisherigen EU-Missionen größtenteils mit zivi-
lem Personal und zu zivilen Zwecken durchgeführt
worden und durchgehend UN-mandatiert. Schließ-
lich sei der Zivilmachtcharakter der EU eine Ziel-
vorstellung und könne als solche nicht zur Voraus-
setzung von zivilge sellschaftlichem Engagements
in diesem Sinne unter den gegeb enen B edingun-
gen gemacht werden . Auf entsprechende , b ereits
b e stehende o der in Entwicklung b egriffene Gele-
genheitsstrukturen wird hingewiesen (z . B . Bund
für Soziale Verteidigung, 2 0 1 0) .

Friedenspolitische Kernprobleme

Ob man nun dazu neigt, die GSVP der EU im Lichte
einer »Hermeneutik de s Verdachts« o der einer
»Hermeneutik des guten Glaub ens« zu lesen, aus zi-
vilistischer friedenspolitischer Perspektive sind ei-
nige Kernprobleme nicht zu üb ersehen .

Missverhältnis von zivilen und militärischen

Mitteln. Von einem »Primat des Zivilen« kann
nicht die Rede sein . Allenfalls ist am Charakter der
bisherigen »Missionen« eine gewissen B evorzu-
gung des zivilen Ansatzes abzulesen − sofern eine
Schwerpunktsetzung im B ereich der Reform staat-
licher Kontroll- und Repre ssionsapp arate (Polizei,
Justiz, Geheimdienste) dem zivilen Ansatz zuge-
ordnet werden kann .

Im Reformvertrag ist verschiedentlich von zivi-
len und militärischen Mitteln o der Fähigkeiten de s
Krisenmanagements die Rede ; strukturell veran-
kert sind nur die militärischen . D as Missverhältnis
wird ab er erst richtig deutlich, wenn man sich die
effektive bisherige Ausgestaltung der militäri-
schen Mittel im Vergleich zu den zivilen vor Argen
führt (vgl . Heise , 2 0 09) . Seit 2 0 04 b esteht immer-
hin eine dem Militärstab zugeordnete zivil-m ilitä-
rische Zelle für die Planung und Ko ordinierung
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3) In enger B eziehung zur Militarisierungsproblematik steht die un-
klare Regelung de s Verhältnisse s der EU zur Nukle ar-Technologie .
Mit dem Einb ezug des Euratom-Vertrags von 1 9 5 7 in den Lissa-
b onvertrag wird an einer starken zivilen Atommacht Europ a fest-
gehalten. Wie sich ab er militärische und zivile Nutzung der Kern-
kraft gegenseitig b edingen, ist längst b ekannt (und z . Z. im Streit
um das iranische Atomprogramm gleichsam »mit H änden zu grei-
fen«) . Mit Großb ritannien und Frankreich sind zudem zwei » aner-
kannte« Atommächte EU-Mitgliedstaaten − und damit Träger der
GSVP − , die augenscheinlich eb enso wenig wie alle übrigen Atom-
mächte daran denken, ihrer Abrüstungs-Verpflichtung au s dem
Atomwaffensperrvertrag nachzukommen. Und schließlich bleibt
durch die Bindung an die Nato und üb er die Nato an die Atomsu-
permacht USA das Problem der »nukle aren Teilhab e« mehrerer
anderer EU-Mitgliedstaaten (nicht zuletzt D eutschlands) akut.
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von entsprechenden Einsätzen im Umfang von bis
zu 2 . 0 0 0 Personen . Seit 2 0 07 werden aus dem EU-
Haushalt üb er das sog . Stabilitä tsinstrumen t Maß-
nahmen im B ereich der Entwicklungszusam-
menarb eit und zur finanziellen, wirtschaftlichen
und technischen Zu sammenarb eit mit Drittlän-
dern finanziert. Gelder aus dieser Quelle stehen im
Rahmen einer Peace Bu ilding Partnersh ip auch für
nicht-staatliche und regionale Gruppen und Orga-
nisationen zur Verfügung (vgl . Bund für Soziale
Verteidigung, 2 0 09) .

Demokratiedefizite. Zahlreiche gravierende D e-
mokratiedefizite im institutionellen System und
Aspekte eine s gestörten bzw. fehlenden M acht-
gleichgewichts wurden vielfach analysiert. Die se
Mängel werden durch den Reformvertrag, trotz ge-
ringfügiger demokratiepolitischer Korrekturen,
nicht b ehob en . So erfolgt insb e sondere die EU-Ge-
setzgebung nach wie vor im We sentlichen am EU-
Parlament vorb ei; es hat weiterhin kein Recht zu
Ge setzesinitiativen . Durch ein Mischmo dell der
Zu ständigkeiten von Parlament, Europ äischem
Rat, Ministerrat und Kommission wird der demo-
kratische Grundsatz der Gewaltenteilung (zwi-
schen Legislative und Exekutive) weitgehend kon-
terkariert.

Vor allem ab er hat das Parlament keine Mitent-
scheidungsrechte in außen- und militärpolitischen
Fragen; e s ist vor einschlägigen B e schlüssen de s Ra-
tes bzw. »regelmäßig zu den wich tigsten Aspekten
und den grundlegenden Weichenstellungen der
Gemeinsamen A ußen- und Sicherheitspolitik und
der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungs-

politik« lediglich anzuhören bzw. zu unterrichten
und »gebührend« zu berücksichtigen und »kann
Anfragen o der Empfehlungen an den Rat und den
Hohen Vertreter richten« (Art. 2 8 (3 ) u . 3 6 EUV; Art.
2 2 2 (3 ) AEUV) . Entsprechendes gilt für die Verfü-
gung üb er die Mittel de s Anschubfonds zur Sofort-
finanzierung von Initiativen im Rahmen der GASP
(Art. 4 1 (3 ) EUV) . Auch bleibt dem Europ äischen
Gerichtshof au sdrücklich die Zuständigkeit für
sämtliche B ereiche der Außen- und Sicherheitspo-
litik verwehrt (Art. 2 4 ( 1 ) EUV) . Für die nationalen
Parlamente b esteht nicht einmal eine vertrags-
rechtliche Struktur zur Informierung üb er GASP
und GSVP.

4)

D amit hat in Fragen von Krieg und Frie-
den die (demokratisch nur indirekt legitimierte)
EU-Exekutive im Grunde allein das S agen . D as kom-
plizierte Geflecht der Entscheidungskompetenzen
von EU-Rat, Kommission und Hohem Vertreter für
die GASP (vgl . Heise , 2 0 09 ; S antopinto , 2 0 1 0)
macht zudem einer breiteren Öffentlichkeit fast
j eglichen Durchblick unmöglich − und erschwert
damit o der verhindert gar eine demokratische B e-
teiligung am politischen Geschehen .

Verzahnung mit dem neoliberalen Wirt-

schafts- und Gesellschaftsmodell. Die GSVP ist
mehrfach mit dem neoliberalen Wirtschafts- und
Ge sellschaftsmo dell der EU verzahnt. Mit dem auf
dem Frühj ahrsgipfel der Staats- und Regierungs-
chefs von 2 0 0 0 in Lissab on verab schiedeten wirt-
schaftspolitischen Programm, mit der sog. L issa-
bo n-Stra tegie , sollte die EU innerhalb von zehn Jah-
ren zum wettbewerb sfähigsten und dynamischs-
ten wissensgestützten Wirtschaftsraum der Welt
werden . D as wollte man vor allem üb er eine offen-
sive Lib eralisierungs- und D eregulierungsagenda
im europ äischen Großraum und darüb er hinau s er-
reichen (Europ äischer Rat, 2 0 0 0) . Mit nachlassen-
dem Wirtschaftswachstum verlor die Lissab on-
Strategie b ald an Schwung. Fünf Jahre sp äter zog
die Kommission eine Zwischenbilanz mit dem Er-
gebnis , dass das Ziel bis zum Jahr 2 0 1 0 nicht zu er-
reichen sei . Inzwischen gilt die Strategie als ge-
scheitert. B eim EU-Gipfel 2 0 1 0 in Brü ssel stand das
Nachfolgeprogramm Europa 2020 auf der Tage s-
ordnung. E s ist we sentlich weniger ambitioniert,
die Ziele sind üb erschaub arer und be sser zu kon-
trollieren und selb st dabei herrscht keine Einigkeit.
Gleichwohl wird der wirtschaftsimperialistische
Ansatz nicht aufgegeb en .

Die B e stimmung de s gescheiterten Verfas-
sungsvertrags üb er den Binnenmarkt » m itfreiem
und un verfälsch tem Wettbewerb« wurde im Re-
formvertrag zwar abge schwächt (Art. 3 (3 ) EUV) ,
findet sich ab er in dem einschlägigen Protokoll 2 7
in Anlehnung an die ursprüngliche Formulierung
wieder. Weiterhin soll vor allem die »In tegra tio n al-
ler Länder in die Weltwirtschaft. . . un ter anderem
a uch durch den schrittweisen A bba u in terna tio-
naler Ha ndelshem mn isse«, b etrieben werden (Art.
2 1 (2 e) EUV) . Ange sichts der immensen Asymmet-
rien der ökonomischen Potenziale der verschiede-
nen Weltregionen zugunsten der EU läuft das in
erster Linie auf die Erschließung neuer Wachs-
tums- und Profitmöglichkeiten für die glob al agie-
renden (we stlichen) Großkonzerne auf Ko sten der
Dritten Welt hinaus .

Armut ab er gilt unb estritten als der bei weitem
einflu ssreichste Faktor für die Entstehung und ge-
waltsame Austragung sozialer Konflikte in der Drit-
ten Welt. So kommen vor allem hier die im Lissa-
b on-Vertrag vorge sehenen weltweiten (Militär-)
»Missionen« im Rahmen der GSVP ins Spiel − als
Maßnahmen zur »B efriedung« der durch die neoli-
b erale Wirtschaftspolitik permanent induzierten
Konflikte und zur Stabilisierung der glob alisierten
kapitalistischen Ordnung. Wie das konkrete au s-
sieht, lässt sich zurzeit an den neo-kolonialen Pro-
tektoraten b eob achten, die im Zu sammenhang der
zeitgenö ssischen Interventions- und B e satzungs-
kriege des Westens mit B eteiligung der EU errich-
tet werden (vgl . Wagner, 2 0 09) . Zugleich rangiert
die europ äische Rü stungswirtschaft inzwischen
an der Spitze des weltweiten Geschäfts mit dem
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4) Eine detaillierte Analyse der EU-Missionen unter dem Ge sichts-
punkt der (defizitären) demokratischen Kontrolle hat das Geneva
Centre for he D emo cratic Control of Armed Forces vorgelegt
(B orn et al . , 2 0 0 8) .
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To d ; auf dem Siegertreppchen der Kriegs- und
Kriegvorb ereitungsprofiteure hab en die EU-Staa-
ten die ob erste Stufe erklommen . Und schließlich
werden in den Strategie-Papieren des EU-I S S (2 0 04 ;
Vasconcelo s , 2 0 09) unverblümt Rohstoffkriege
mit entsprechenden Einsatzszenarien im Interesse
einer glob alen Klassengesellschaft ins Auge ge-
fasst.

5 )

Glaube an die »Heilkraft« militärischer Ge-

walt. GASP und GSVP der EU b asieren nicht nur
nicht auf einer p azifistischen »Vision Europ a« , die
mittel- und langfristig ganz ohne militärische Mit-
tel auskommen will (vgl . Hahn, 2 0 0 8) ; das erwartet
wahrscheinlich nur eine Minderheit der Europ äer
und Europ äerinnen . D as dominierende Politikver-
ständnis der EU-Elite ist auch keine swegs erkenn-
b ar von einer Kultur militärpolitischer Zurückhal-
tung geprägt. Trotz politischer und ökonomischer
Crashs , galoppierender Umweltzerstörung und
der weiterhin drohenden atomaren Selb stvernich-
tung der Menschheit ist kein »neues D enken« , kein
Paradigmenwechsel in Sicht. D as Ringen um
M acht, M achterhalt und Machterweiterung, »not-
falls« eb en mit militärischen Mitteln, gilt augen-
scheinlich als anthropologische Konstante . Gravie-
render no ch : D er offensichtliche Glaube an die
»Heilkraft« militärischer Gewalt (von eigener Seite)
lässt mühsam und leidvoll errungene völkerrechtli-
che und moralische Normen zur Eingrenzung sol-
cher »Machtproj ektion« kaum der Erwähnung und
B e achtung wert erscheinen − und wenn, dann nur
sehr ab strakt. So werden b spw. die » Gru n dsä tze
de r Ch a rta de r Ve re in te n Na ti o n e n u n d des
Vö lk e rre ch ts « wiederholt be schworen (z . B . Art.
2 1 ( 1 ) EUV) , nirgends ab er ist eine Festlegung auf
die konkreten, zur Verhinderung und Eindäm-
mung von militärischer Gewalt statuierten B e stim-
mungen der UN-Charta zu finden . D amit droht die
EU, die USA als Vorreiter einer fatalen Normenero-
sion abzulö sen . D as Spiel mit doppeltem Standard
beim Israel-Palästina-Konflikt lässt erahnen, was
das friedenspolitisch bedeutet.

6)

Ausblick

Nach Verankerung eines nach den Katastrophen
des letzten Jahrhunderts zutiefst ob soleten Politi-
kansatze s im Reformvertrag ist eine Korrektur,
wenn üb erhaupt, allenfalls »von unten« , aus den eu-
rop äischen Zivilgesellschaften zu erwarten . D as
Scheitern des Verfassungs- bzw. Reformvertrags-
werks in drei Referenden zeigt hinreichend deut-

lich, dass eine gut informierte B evölkerung kein
»Europ a der Großb anken, der Konzerne und de s
Militärs« will . Nachdem ab er der obrigkeitliche An-
satz de s Reformprozesses mit Tricksereien der »Eli-
ten« durchgesetzt wurde , stellt sich umso dringli-
cher die Frage nach verbleib enden zivilgesell-
schaftlichen Ansätzen für B eiträge zu einer glaub-
würdigen europ äischen Friedenspolitik.

Entsprechende Ansätze sind im B ereich der
skizzierten zentralen Problemfelder zu suchen :
1 . Kooperation in dezidiert militärkritischer und zi-

vilistischer Perspektive im Rahmen der etablierten
Strukturen und Verfahren (vgl . Bund für Soziale
Verteidigung, 2 0 09) .
2 . Unterstützung gleichgesinnter Parlamentarie-
rInnen im Europ ap arlament und in den nationalen
Parlamenten zur Ausschöpfung und Erweiterung
der p arlamentarischen Einflussmöglichkeiten .
3 . Zusammenarb eit mit der breiteren kapitalismus-
und glob alisierungskritischen B ewegung zwecks
umfassender Au seinandersetzung mit der herr-
schenden Politik.
4 . Grundsätzliche Problematisierung und Infrage-
stellung de s »Glaub ens an die , Heilkraftí der militä-
rischen Gewalt« − auch und durchau s »in den eige-
nen Reihen« und Trägerstrukturen .

D abei gilt es , vor zwei Fallen auf b esonderer Hut
sein : Zum einen vor der Illu sion, den europ äischen
»Militärisch-wirtschaftlich-politischen Komplex«
durch einen »Marsch durch die Institutionen« , im
Wege einer weitgehenden Integration in die sen
Komplex, verändern zu können; die »gelernten«
und arrivierten VertreterInnen hab en reichliche
Mittel und Erfahrung, KritikerInnen »umzudre-
hen« . Zum zweiten sollte man sich auch davor hü-
ten, den j eweils präferierten eigenen Ansatz für al-
lein zielführend o der gar für friedensethisch allein
verantwortb ar zu halten . Weder das eine no ch das
andere erscheint mir zutreffend . Und darüber hi-
naus bietet ein solches Selb stverständnis der Ge-
genseite einen idealen Ansatz, die kritischen Kräfte
au seinanderzudividieren .

Prof. Dr. Albert Fuchs ist Hochsch ullehrer i. R.
Dieser Text ist die A usarbeitung eines Impulsrefe-
ra ts anlässlich der »En twicklungspolitischen Ko n-

ferenz der Kirchen und Werke« am 29./3 0. März
201 0 in Altenkirchen/Westerwald
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5 ) B eispiel . : »Künftige regionale Kriege könnten europ äische Inte-
re ssen tangieren [ . . . ] , indem Sicherheit und Wohlstand direkt b e-
droht werden, z . B . in Form der Unterbrechung der Ö . . lversor-
gung und/o der massiver Erhöhungen der Energieko sten, [ o der ]
der Störung der Handels- und Warenströme E s liegt keineswegs
auf der H and , dass Europ a im Falle solcher Entwicklungen eine
Zuschauerrolle einnehmen sollte , in der Erwartung, dass die Ver-
einigten Staaten den Konflikt alleine austragen wie b eim Korea-
Krieg 1 9 5 0- 1 9 5 3 . « (EU-IS S , 2 0 0 4 , S . 8 1 ) .

6) Siehe http ://www. russelltribunalonp alestine . net
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srael wird nicht als erstes Land Atomwaf-
fen in der Region einführen« , so hab en im-

mer wieder israelische Ministerpräsidenten die of-
fizielle Sprachregelung ihres Landes verkündet.
1 975 ergänzte Premier Yitzhak Rabin : »Wir können
es uns ab er auch nicht leisten, die zweiten zu sein . «

1 )

Zur Geschichte

des israelischen Atomprogramms

Vier Jahre nach Ende de s Zweiten Weltkriegs und
der Sho ah suchten 1 9 49 israelische Wissenschaft-
ler im Auftrag der israelischen Streitkräfte nach
Uran in der Negev-Wüste . Im Septemb er 1 9 5 6 un-
terzeichneten Israel und Frankreich ein Geheimab-
kommen, dem zufolge Frankreich einen Re aktor
zur Plutoniumgewinnung b ei Dimona b auen soll-
te . Alle Mitglieder der israelischen Atomkommissi-
on traten daraufhin mit Ausnahme des Vorsitzen-

den zurück, weil sie nicht b ereit waren, an einer mi-
litärischen Atompolitik mitzuwirken .

Im Juli 1 9 5 6 hatte der ägyptische Regierungs-
chef Nasser den Suez-Kanal verstaatlicht. Im Okto-
b er 1 9 5 6 reisten der israelische Premier D avid B en-
Gurion, Vize-Verteidigungsminister Shimon Pere s
und Generalstab schef Mo she D ayan nach Paris , um
mit den Militärs und Politikern Englands und
Frankreichs einen Kriegsp akt gegen Ägypten zu
schmieden . I srael erob erte daraufhin sehr schnell
die ge samte Sinai-Halbinsel, auf der zuvor ägypti-
sche Waffen mo dernster sowj etischer B auart sta-
tioniert waren . Im Machtkampf der Siegermächte
de s Zweiten Weltkriegs setzten die USA und die
Sowj etunion einen Waffenstillstand durch, no ch
b evor Großbritannien und Frankreich ihr Kriegs-
ziel der Kontrolle des Suez-Kanals erreichen konn-
ten .

Als die israelische Führung Anfang November
1 9 5 6 über das UN-Ersuchen nach einem Waffen-
stillstand beriet, entsandte B en Gurion Shimon Pe-

Clemens Ronnefeldt

Die israelischen Atomwaffen
»D as am schwierigsten zu beseitigende Atomwaffen-Arsenal der Welt«

1 ) Yo el Cohen, Die Vananu-Affäre . Israels Geheimes Atompotential,
Heidelb erg 1 9 9 5 , S . 9


